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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Zur Verwirklichung der
Ziele des [Artikels III-98 (ex-136)] unter-
stützt und ergänzt die Union die Tätig-
keit der Mitgliedstaaten auf folgenden
Gebieten:

a) Verbesserung insbesondere der
Arbeitsumwelt zum Schutz der
Gesundheit und der Sicherheit der
Arbeitnehmer,

b) Arbeitsbedingungen,

c) soziale Sicherheit und sozialer
Schutz der Arbeitnehmer,

d) Schutz der Arbeitnehmer bei
Beendigung des Arbeitsvertrags,

e) Unterrichtung und Anhörung der
Arbeitnehmer,

f) Vertretung und kollektive Wahr-
nehmung der Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberinteressen, ein-
schließlich der Mitbestimmung,
vorbehaltlich des Absatzes 5,

g) Beschäftigungsbedingungen der
Staatsangehörigen dritter Länder,
die sich rechtmäßig im Gebiet der
Union aufhalten,

h) berufliche Eingliederung der aus
dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten
Personen, unbeschadet des [Arti-
kels III-178 (ex-150)],

i) Chancengleichheit von Männern
und Frauen auf dem Arbeitsmarkt
und Gleichbehandlung am Ar-
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beitsplatz,

j) Bekämpfung der sozialen Aus-
grenzung,

k) Modernisierung der Systeme des
sozialen Schutzes, unbeschadet des
Buchstabens c.

(2) Zu diesem Zweck kön-
nen:

a) Maßnahmen, die dazu bestimmt
sind, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten durch
Initiativen zu fördern, die die Ver-
besserung des Wissensstandes,
die Entwicklung des Austausches
von Informationen und bewährten
Verfahren, die Förderung innovati-
ver Ansätze und die Bewertung
von Erfahrungen zum Ziel haben,
unter Ausschluss jeglicher Har-
monisierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften der Mitglied-
staaten, durch Europäische Ge-
setze oder Rahmengesetze fest-
gelegt werden;

b) in den in Absatz 1 Buchstaben a
bis i genannten Bereichen unter
Berücksichtigung der in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten bestehen-
den Bedingungen und techni-
schen Regelungen Mindest-
vorschriften, die schrittweise an-
zuwenden sind, durch Europäi-
sche Rahmengesetze festgelegt
werden. Diese Europäischen
Rahmengesetze sollen keine ver-
waltungsmäßigen, finanziellen o-
der rechtlichen Auflagen vor-
schreiben, die der Gründung und
Entwicklung von kleinen und mitt-
leren Unternehmen entgegenste-
hen.

In allen Fällen werden die Europäischen
Gesetze oder Rahmengesetze nach
Anhörung des Ausschusses der Regio-
nen und des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses erlassen.

(3) Abweichend von Absatz 2
werden in den in Absatz 1 Buchsta-
ben c, d, f und g genannten Bereichen
die Europäischen Gesetze oder Rah-
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mengesetze vom Rat nach Anhörung
des Europäischen Parlaments, des
Wirtschafts- und Sozialausschusses
sowie des Ausschusses der Regionen
einstimmig erlassen.

Der Rat kann auf Vorschlag der Kom-
mission einen Europäischen Beschuss
erlassen, wonach für Absatz 1 Buchsta-
be d, f und g das ordentliche Gesetzge-
bungsverfahren gilt. Er beschließt ein-
stimmig nach Anhörung des Europäi-
schen Parlaments.

(4) Ein Mitgliedstaat kann
den Sozialpartnern auf deren gemein-
samen Antrag die Durchführung von
aufgrund des Absatzes 2 erlassenen
Europäischen Rahmengesetzen über-
tragen.

In diesem Fall vergewissert sich der
Mitgliedstaat, dass die Sozialpartner
spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem
ein Europäisches Rahmengesetz umge-
setzt sein muss, im Wege einer Verein-
barung die erforderlichen Vorkehrungen
getroffen haben; dabei hat der Mitglied-
staat alle erforderlichen Bestimmungen
zu erlassen, um jederzeit gewährleisten
zu können, dass die durch dieses Rah-
mengesetz vorgeschriebenen Ergebnis-
se erzielt werden.

(5) Die aufgrund dieses Arti-
kels erlassenen Europäischen Gesetze
und Rahmengesetze

a) berühren nicht die anerkannte
Befugnis der Mitgliedstaaten, die
Grundprinzipien ihres Systems der
sozialen Sicherheit festzulegen,
und dürfen das finanzielle Gleich-
gewicht dieser Systeme nicht er-
heblich beeinträchtigen;

b) hindern die Mitgliedstaaten nicht
daran, strengere Schutzmaßnah-
men beizubehalten oder zu erlas-
sen, die mit der Verfassung ver-
einbar sind.

(6) Dieser Artikel gilt nicht für
das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht,
das Streikrecht sowie das Aussper-
rungsrecht.
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gelung des Zugangs zu ihrem jewei-
ligen Arbeitsmarkt unberührt.

_________________________________________________________________

Begründung:

1. Die sozialpolitischen Maßnahmen der Union müssen die sozialpolitischen Zu-
ständigkeiten der Mitgliedstaaten achten. Gemeinschaftsweite Regelungen sind
nötig zur Gewährleistung von Freizügigkeit und Mobilität. Im übrigen können Min-
deststandards zur Bewahrung des sozialen Friedens beitragen und daher im ge-
meinschaftlichen Interesse liegen.
Sozialpolitik spiegelt jedoch vor allem die traditionelle Vielfalt der sozialen Siche-
rungssysteme und die unterschiedlichen Bedingungen in den Mitgliedstaaten wi-
der. Sie muss sich an der jeweiligen nationalen Volkswirtschaft orientieren. Sozi-
alpolitik ist ein wesentliches Element der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaa-
ten. EU-Vorgaben würden zudem in die Eigenverantwortlichkeit der Mitgliedstaa-
ten zur Finanzierung ihrer Sozialstandards eingreifen.

2. Sozialpolitische Vorgaben nach Art. I-99 Abs. I, lit. g müssen das Recht der
Mitgliedstaaten unberührt lassen, zu Zugang zu ihrem Arbeitsmarkt selbst zu re-
geln.

3. Es wird daran erinnert, dass auch in der Konventsarbeitsgruppe zur Sozialpolitik
kein Konsens für eine Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen zu Stande ge-
kommen war.


